
Leibesvisitation

dient. 1. Sie besteht für Bürger — so
weit gesetzlich geregelt — beim Betre
ten von Dienstgebäuden staatlicher 
Organe, von Einrichtungen und Be
trieben bzw. bei gesetzlich für zuläs
sig und unumgänglich erklärter Per
sonalienfeststellung und -aufnahme 
durch die DVP (z. B. bei Anzeigenauf
nahme, Zeugenfeststellung). 2. Sie ist 
ausdrücklich für Angehörige der 
DVP gesetzlich festgelegt. Das be
trifft insbesondere die Nennung von 
Dienstgrad und Namen, wenn sich 
Angehörige der DVP an Personen 
wenden (außer: der Angehörige ist 
bekannt oder es ist aufgrund der 
Umstände unzweckmäßig, z. B. beim 
Einschreiten gegen betrunkene Per
sonen); Vorweisung des Dienstbuches 
durch Angehörige der DVP in Zivil. 
3. Freiwillige Helfer der DVP haben 
sich bei der Wahrnehmung übertra
gener Aufgaben unaufgefordert mit 
dem Ausweis für freiwillige Helfer 
auszuweisen. Die Armbinde des frei
willigen Helfers reicht für die Legiti
mation nicht aus.

Leibesvisitation: Art der Durch
suchung von Personen, die dringend 
verdächtig sind, Sachen oder Gegen
stände bei sich zu führen, die zur 
Gefährdung und Störung der öffent
lichen Ordnung und Sicherheit be
nutzt werden können oder die der 
Einziehung unterliegen (§13 VP-Ge- 
setz). Sie ist eine Sofort- und Sicher
heitsmaßnahme, die während Kon
trollen oder unmittelbar nach der 
Festnahme bzw. Verhaftung von 
Personen vorzunehmen ist und der 
Abwendung möglicher Gefahren für 
die Einsatzkräfte bzw. andere Perso
nen sowie der Verhinderung der Be
seitigung von Beweismitteln dienen 
soll.
Die L. schließt eine spätere körperli
che Durchsuchung bei festgenomme
nen bzw. verhafteten Personen nicht 
aus.

Leichenerscheinungen: von äußeren 
(Lageort, Luftfeuchte, Bedeckung, 
Temperatur, Wind) und inneren 
(Alter, Körperbesch^ffenheit, Todes
ursache) Faktoren abhängige, in 
einem unterschiedlich langen Zeit
raum verlaufende physikalische und 
vorwiegend chemische Prozesse, 
führen letztlich zur Auflösung der 
Leiche in einfache chemische End
produkte. Lediglich Körperhartsub
stanzen (Knochen und Zähne) bleiben 
über längere Zeiträume erhalten. 
Unterscheidung in frühe L., wie -> 
Abkühlung, Totenflecke, -> Ein
trocknung und -> Totenstarre, die in 
einem Zeitraum auftreten, in dem 
noch —> -> supravitale Reaktionen 
auslösbar sind, sowie späte L. (rich
tige Leichen Veränderungen), wie 
Autolyse, —> Fäulnis, —> Verwesung 
und möglichen Tier fraß. Vorkom
men von Sonderformen der späten L. 
als teilkonservierende Mechanismen: 
Fettwachsbildung, —► Mumifizierung 
bzw. durch besondere Umgebungs
bedingungen (z. B. Moorleichen, Teer
leichen, Salzleichen, Gletscherlei
chen). Für Ablauf der L. spielen kör
pereigene Wirkstoffe (Fermente) und 
Bakterien sowie eine unterschied
liche -» Leichenfauna und -> Lei
chenflora eine wesentliche Rolle. 
Nach 3 bis 4 Jahren Erdgrab sind 
beim Erwachsenen Weichteile weit
gehend verschwunden. Schnellere 
Leichenzersetzung im Wasser und am 
schnellsten an der Luft (Casparsche 
Regel — Liegezeitbestimmung). 
Beschleunigung der Vorgänge durch 
Hitze, Verzögerung durch Kälte.

Leichenfauna: Tiere, die Leichen be- 
fressen oder auffressen. Hauptsäch
lich Insekten und besonders Fliegen 
sowie deren Maden (Stuben- und 
Schmeißfliegen). Zeitabstände zwi
schen Eiablage (bereits beim Sterben
den möglich), Larvenstudium (Made), 
Verpuppung und dem vollständig
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